
 

 

Dauerleihvertrag 

 

zwischen dem  

Förderkreis Feuerwehr Arneburg e.V., 

vertreten durch den Vorsitzenden des Förderkreises Christian Fruhner 

– nachfolgend „Verleiher“ genannt – 

 

und der 

 

Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, 

vertreten durch den Verbandsgemeindebürgermeister René Schernikau 

– Nachfolgend „Entleiher“ genannt – 

 

 

 

§1 

Gegenstand des Vertrages 

 

(1) Der Verleiher stellt dem Entleiher ab dem 01.01.2023 den „MultiCopter DJI Matrice 

30T“, inklusive des BS30 Landekoffers, der Fernbedienung RC Plus Enterprise und das 

Zubehörpaket (BOS) Feuerwehr – nachfolgend als „Leihsache“ bezeichnet – 

unentgeltlich zur Verfügung. 

(2) Der Verleiher versichert, dass sich die Leihsache ausschließlich in seinem Eigentum 

befindet. Weiterhin versichert der Verleiher, dass keine Rechte Dritter an der Leihsache 

bestehen. 

 

 

§2 

Leihdauer 

 

(1) Das Leihverhältnis beginnt am 01.01.2023 und läuft auf unbestimmte Zeit. 

(2) Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Ende des Kalenderjahres. Eine Kündigung 

bedarf der Schriftform. 

(3) Die Rechte zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleiben unberührt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

§3 

Vertragsmäßiger Gebrauch 

 

Die Überlassung der Leihsachen erfolgt ausschließlich zum Zwecke der 

Aufgabenerfüllung aus dem Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalts, sowie des Katastrophenschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalts. 

Hierunter fallen insbesondere: 

a. Brandbekämpfung 

b. Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen 

c. Aus- und Fortbildung der der Mitglieder der Feuerwehren 

d. vorbereitende Maßnahmen der Brandbekämpfung 

e. Öffentlichkeitsarbeiten 

 

 

§ 4 

Pflichten des Entleihers 

 

(1) Der Entleiher verpflichtet sich, die Leihsache sorgsam und pfleglich zu behandeln, sowie 

vor Beschädigungen und Entwendung zu schützen. 

(2) Weiterhin verpflichtet sich der Entleiher dazu, eine angemessene 

Haftpflichtversicherung für die Leihsache abzuschließen. 

(3) Beschädigungen an der Leihsache sind zu dokumentieren und dem Verleiher 

unverzüglich anzuzeigen. 

 

 

§ 5 

Haftung 

 

(1) Der Entleiher hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. Die Gefahr eines zufälligen 

Unterganges während der Leihdauer trägt der Verleiher. 

(2) Veränderungen oder Verschlechterungen der Leihsache, die durch den 

vertragsgemäßen Gebrauch der herbeigeführt werden, hat der Entleiher nicht zu 

vertreten. 

 

 

§ 6 

Salvatorische Klausel 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig sein oder werden, 

verpflichten sich die Vertragsparteien, diese durch gültige Bestimmungen zu ersetzen, 

welche dem angestrebten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommen. Im Übrigen 

soll die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen nicht zur Nichtigkeit des gesamten 

Vertrages führen. 

 

 



 

 

§ 7 

Schlussbestimmungen 

 

(1) Änderungen dieses Vertrages, einschließlich dieses Paragraphen, bedürfen der 

Schriftform. 

(2) Soweit in diesem Vertrag keine anderslautenden Vereinbarungen getroffen worden 

sind, gelten ergänzend die einschlägigen Bestimmungen des Bürgerlichen 

Gesetzbuches. 

 

 

Goldbeck, den  

 

Verleiher:      Entleiher: 

Förderkreis Feuerwehr Arneburg e.V.  Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 

 

 

 

_________________________   _____________________________ 

Christian Fruhner     René Schernikau 

Vorsitzender des Förderkreises   Verbandsgemeindebürgermeister 


